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Ä r z t e k a m m e r

d e s  S a a r l a n d e s
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Faktoreistraße 4  66111 Saarbrücken

Telefon +49 681 4003-0  Telefax +49 681 4003-340

www.aerztekammer-saarland.de  info-aeks@aeksaar.de

Merkblatt

Ärztliche Weiterbildung

Aufgrund der Kammergesetze der Länder obliegt den Landesärztekammern der Erlass von
Weiterbildungsordnungen. Zur Erreichung eines möglichst einheitlichen Weiterbildungsrechts in den
Landesärztekammern beschließt der Deutsche Ärztetag eine (Muster-)Weiterbildungsordnung, die den
Landesärztekammern zur Übernahme empfohlen wird. Nach Beschluss der jeweiligen Vertreterver-
sammlung der Landesärztekammern und durch Genehmigung der aufsichtführenden Behörde (im
Saarland: Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie) treten die Beschlüsse in Kraft. Da
Weiterbildungsrecht Landesrecht ist, kann es in den einzelnen Bundesländern zu Abweichungen in
Weiterbildungsbestimmungen kommen.

Die Weiterbildung ist im Saarländischen Heilberufekammergesetz (SHKG) und in der Weiterbildungs-
ordnung (WBO) der Ärztekammer des Saarlandes sowie den Richtlinien über den Inhalt der Weiter-
bildung geregelt.

Durchführung der Weiterbildung

Ärztliche Weiterbildung beinhaltet das Erlernen ärztlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten nach abgeschlos-
sener ärztlicher Ausbildung und Erteilung der Erlaubnis zur Ausübung der ärztlichen Tätigkeit. Kenn-
zeichnend für die Weiterbildung ist die praktische Anwendung ärztlicher Kenntnisse in der ambulanten,
stationären und rehabilitativen Versorgung der Patienten.

Die Weiterbildung erfolgt in strukturierter Form, um in Gebieten die Qualifikation als Facharzt, darauf auf-
bauend eine Spezialisierung in Schwerpunkten oder in einer Zusatz-Weiterbildung zu erhalten.

Die vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten (Abschnitte B und C der WBO) und Weiterbildungsinhalte
sind Mindestanforderungen. Die Weiterbildungszeiten verlängern sich individuell, wenn Weiterbildungs-
inhalte in der Mindestzeit nicht erlernt werden können. Die Weiterbildungsinhalte sind in den Richtlinien
über den Inhalt der Weiterbildung enthalten (Logbuch) und führen explizit aus, welche qualitativen und
quantitativen Anforderungen an den Weiterbildungsgang gestellt werden.

Die Weiterbildung wird in angemessen vergüteter hauptberuflicher Ausübung der ärztlichen Tätigkeit an
zugelassenen Weiterbildungsstätten durchgeführt. Sie erfolgt unter Anleitung befugter Ärzte in prakti-
scher Tätigkeit und theoretischer Unterweisung sowie teilweise durch die erfolgreiche Teilnahme an an-
erkannten Kursen. Die Weiterbildung ist grundsätzlich ganztägig durchzuführen. Sofern EU-rechtliche
bzw. gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen ist eine Weiterbildung in Teilzeit nach Genehmigung
durch die Ärztekammer anzurechnen, wenn sie mindestens die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit be-
trägt; die Weiterbildungszeit verlängert sich entsprechend.

Der Abschluss der zu dokumentierenden Weiterbildung wird auf Grund der von den Weiterbildungs-
befugten erstellten Zeugnisse und einer mündlichen Prüfung beurteilt. Der erfolgreiche Abschluss der
Weiterbildung wird durch eine Anerkennungsurkunde bestätigt.

Die Weiterbildungsbezeichnung ist der Nachweis für erworbene Kompetenz. Sie dient der Qualitäts-
sicherung der Patientenversorgung und der Bürgerorientierung.

Beginn der Weiterbildung

Mit der Weiterbildung kann frühestens mit der Approbation als Arzt begonnen werden. Der Abschluss
der Facharztweiterbildung Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie setzt auch das zahnärztliche Staatsexamen
voraus. Somit müssen bei Antrag auf Zulassung zur Facharztprüfung beide Staatsexamina vorliegen.

Tätigkeiten ohne Approbation werden nicht auf die Weiterbildung angerechnet. Eine Weiterbildung in
eigener Praxis ist nicht anrechenbar.
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Weiterbildungs- oder Tätigkeitsabschnitte betragen grundsätzlich mindestens 6 Monate. Abschnitte un-
ter 6 Monaten können nur auf die Weiterbildung angerechnet werden, wenn dies ausdrücklich in den
Abschnitten B und C der WBO vorgesehen ist.

Antrag auf Erwerb einer Qualifikation nach der Weiterbildungsordnung

Der Antrag auf Erwerb einer Bezeichnung erfolgt durch ein Antragsformular. Anträge können erst dann
gestellt werden, wenn die zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben der Weiterbildungsordnung vollständig
erfüllt sind. Die benötigen Unterlagen sind dem Antragsformular zu entnehmen.

Zeugnisse

Weiterbildungszeugnisse sind durch den weiterbildungsbefugten Arzt auszustellen und zu unterschrei-
ben. Sind mehrere Weiterbilder gemeinsam befugt, müssen diese gemeinsam das Zeugnis unterschrei-
ben. Nicht zur Weiterbildung befugte Ärzte sind nicht berechtigt, Weiterbildungszeugnisse zu unter-
schreiben. Der weiterbildungsbefugte Arzt ist auch nach Ausscheiden oder Beendigung seiner Befugnis
verpflichtet, dem in Weiterbildung befindlichen Arzt über die unter seiner Verantwortung abgeleistete
Weiterbildungszeit ein Zeugnis auszustellen.

Zeugnisse müssen folgende Angaben enthalten:

Erworbene Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, Stellungnahme zur fachlichen Eignung. Angaben
über den zeitlichen Umfang der Beschäftigung und Unterbrechung der Weiterbildung. Unterbrechungen
aus Gründen wie Schwangerschaft, Elternzeit, Wehr- und Ersatzdienst, wissenschaftliche Aufträge -
soweit eine Weiterbildung nicht erfolgt oder Krankheit können nicht auf die Weiterbildungszeit ange-
rechnet werden. Tariflicher Erholungsurlaub stellt keine Unterbrechung dar.

Zulassung zur Prüfung

Die Zulassung zur Prüfung wird von der Ärztekammer des Saarlandes ausgesprochen, wenn die Weiter-
bildung ordnungsgemäß abgeschlossen und durch Zeugnisse und Nachweise belegt ist. Ist der Antrag
vollständig, kann die Prüfung nach ca. 12 - 16 Wochen stattfinden. Es gibt keine festen Prüfungster-
mine; Prüfungstermine werden nach Bedarf festgelegt.

Der Prüfungstermin wird in angemessener Frist nach der Zulassung zur mündlichen Prüfung mitgeteilt.
Da eine Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhalten ist, wird der Termin mindestens 2 Wochen vor der
Prüfung schriftlich mitgeteilt.

Prüfung/Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Ärzten, von denen zwei die zu prüfende Facharzt-,
Schwerpunkt- und/oder Zusatzbezeichnung besitzen müssen. Die Namen der Prüfer können am Tag
der Prüfung beim Sekretariat telefonisch erfragt werden.

Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Die Dauer der Prüfung beträgt mindestens 30 Minuten. Die Prüfung
kann sich auf alle vorgeschriebenen Weiterbildungsinhalte erstrecken. Der Prüfungsausschuss ent-
scheidet auf Grund der vorgelegten Zeugnisse und des Prüfungsergebnisses, ob die vorgeschriebenen
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten vorliegen.

Eine nicht bestandene Prüfung kann frühestens nach drei Monaten wiederholt werden. Die Wiederho-
lung eines Prüfungsgesprächs ist bis zu zweimal zulässig.

Wird die Prüfung nicht bestanden, kann der Prüfungsausschuss die Weiterbildungszeit verlängern oder
besondere Anforderungen an die Weiterbildung stellen.

Bleibt der Antragsteller ohne ausreichenden Grund der Prüfung fern oder bricht sie ab, gilt die Prüfung
als nicht bestanden.

Gegen ablehnende Entscheidungen der Ärztekammer ist gemäß der Rechtsbehelfsbelehrung innerhalb
von vier Wochen Widerspruch bei der Ärztekammer möglich. Über den Widerspruch entscheidet die
Ärztekammer nach Anhörung des Widerspruchsausschusses, der mit mindestens drei Mitgliedern be-
setzt ist, von denen zwei die Anerkennung zum Führen der Bezeichnung des geprüften Faches, Schwer-
punktes oder Zusatzbezeichnung besitzen müssen. Wird dem Widerspruch nicht stattgegeben, kann
Klage beim Verwaltungsgericht erhoben werden.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


